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An alle Schulführungskräfte 

 
 
 
 
Rundschreiben Nr. 28/2016 

 
Digitale Verwaltung in den Schulen: 

I) Handbuch für die Dokumentenverwaltung 

II) Handbuch für die Aufbewahrung  

III) Beitritt zum Abkommen zur Aufbewahrung von digitalen Dokumenten  

 
 
Sehr geehrte Schulführungskräfte, 
 
wie bereits in der Mitteilung vom 31.5. und im Rundmail vom 27.6.2016 angekündigt, erhalten Sie als 
Hilfestellung die folgenden Unterlagen zur digitalen Verwaltung. Es sind dies: 

a) Der Entwurf eines Handbuchs für die Dokumentenverwaltung samt Anlagen, der auf der Grundlage 
des Handbuchs für die Dokumentenverwaltung der Autonomen Provinz Bozen ausgearbeitet wurde.  

b) Der Entwurf eines Handbuchs für die Aufbewahrung, welcher der (zweisprachigen) Vorlage 
entspricht, die auf der Homepage der SIAG (http://www.siag.it/de/projekte-loesungen/aufbewahrung-
der-digitalen-dokumente.asp) zur Verfügung gestellt wurde. 

c) Der Entwurf einer Beitrittserklärung zum Abkommen zwischen der Autonomen Provinz Bozen und 
dem Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN) der Region Emilia Romagna (zur 
Aufbewahrung von digitalen Dokumenten) samt Ernennung des IBACN zum externen Verantwortlichen 
für die Verarbeitung personenbezogener Daten, der ebenfalls der auf der genannten Homepage der 
SIAG veröffentlichten Vorlage entspricht. In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass der 
Beitritt zum Abkommen zwischen der Autonomen Provinz Bozen und dem IBACN/PARER spätestens 
bis zum 15. Oktober 2016 zu erfolgen hat.   

d) Der Entwurf eines Beschlusses des Schulrates zur Ernennung und Festlegung der Befugnisse des 
Verantwortlichen und des stellvertretenden Verantwortlichen für die Dokumentenverwaltung, zur 
Genehmigung des Handbuchs für die Dokumentenverwaltung, zur Ernennung des Verantwortlichen für 
die Aufbewahrung, zur Genehmigung des Handbuchs für die Aufbewahrung und zur Ermächtigung des 
Beitritts zum Abkommen zwischen der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol und dem Istituto per i Beni 
Artistici, Culturali e Naturali der Region Emilia Romagna für die Aufbewahrung der digitalen Dokumente. 

 
 
Abschließend teile ich Ihnen mit, dass Sie in Kürze weitere Informationen zur digitalen Verwaltung an den 
Schulen erhalten werden. 
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Mit freundlichen Grüßen 

Der Schulamtsleiter und Ressortdirektor
Peter Höllrigl

i.A. Der Abteilungsdirektor 
Stephan Tschigg

(digital unterzeichnet)
 
 
 
 
Anlagen 
Entwurf Handbuch für die Dokumentenverwaltung samt Anlagen 
Entwurf Handbuch für die Aufbewahrung 
Entwurf Beitrittserklärung zum Abkommen zwischen der Autonomen Provinz Bozen und IBACN 
Entwurf Beschlusses des Schulrates 
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